
R E C H T S V E R O R D N U N G 
 

zur Freigabe verkaufsoffener Sonntage aus Anlass von Märkten 
in der Stadt Bad Griesbach i. Rottal 

 
vom 19. September 2013 

 
 
Aufgrund von § 14 Abs. 1 Satz 2 des Gesetzes über den Ladenschluss (LadSchlG) in der 
Fassung der Bekanntmachung vom 2. Juni 2003 (BGBl I S. 744) in Verbindung mit § 6 Abs. 
1 Nr. 3 der Verordnung über Zuständigkeiten auf dem Gebiet des Arbeitsschutzes, der Si-
cherheitstechnik, des Chemikalien- und Medizinproduktrechtes (ASiMPV) vom 2. Dezember 
1998 (GVBl S. 956), zuletzt geändert durch Verordnung vom 27. April 2010 (GVBl S. 211) 
erlässt die Stadt Bad Griesbach i. Rottal folgende Rechtsverordnung: 
 

§ 1 
 
Anlässlich der in der Stadt Bad Griesbach i. Rottal stattfindenden Jahrmärkte am 
 
Sonntag vor Ostern – Frühjahrsmarkt – , 
und am vorletzten Sonntag im Oktober – Herbstmarkt – 
 
dürfen alle Verkaufsstellen im Gemeindegebiet in der Zeit von  
 

11.30 Uhr bis 16.30 Uhr 
geöffnet sein. 
 

§ 2 
 
Die Vorschriften zum Schutz der Arbeitnehmer (§ 17 LadSchlG), die Bestimmungen des Ar-
beitszeitgesetzes, des Jugendarbeitsschutzgesetzes und des Mutterschutzgesetzes sind in 
der jeweils geltenden Fassung zu beachten. 
 

§ 3 
 
Bei einer Offenhaltung einer Verkaufsstelle an Sonn- und Feiertagen außerhalb der in dem § 
1 freigegebenen Öffnungszeiten kann eine Ordnungswidrigkeit im Sinne des § 24 LadSchlG 
vorliegen. 
 

§ 4 
 
(1) Diese Rechtsverordnung tritt am 01. Oktober 2013 in Kraft; sie tritt am 30. September 
2033 außer Kraft. 
 
(2) Gleichzeitig tritt die Gemeindeverordnung über die Freigabe von verkaufsoffenen Sonn-
tagen vom 25. Juni 2010 außer Kraft. 
 
 
Stadt Bad Griesbach i. Rottal 
Bad Griesbach i. Rottal, 19.09.2013 
 
i. Org. gez. J. Fundke 
 
Jürgen Fundke 
Erster Bürgermeister 
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Bekanntmachungsvermerk 
 
Die Satzung wurde am 30.09.2013 zur öffentlichen Einsichtnahme während der allgemeinen 
Dienststunden im Rathaus der Stadt Bad Griesbach i. Rottal, Schlossberg 18, Zimmer 17/II, 
niedergelegt. 
Hierauf wurde durch Anschlag an allen 5 Amtstafeln hingewiesen. 
 
Die Anschläge wurden am 30.09.2013 angeheftet und am 21.10.2013 wieder entfernt. 
 
Stadt Bad Griesbach i. Rottal 
Bad Griesbach i. Rottal, 21.10.2013 
 
i. Org. gez. Ziegler 
 
Ziegler 
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